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Es erben sich Gesetz’ und Rechte
Wie eine ew’ge Krankheit fort;

Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte,
Und rücken sacht von Ort zu Ort.

Vernunft  wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!

Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider! nie die Frage.
Mephistopheles in Goethes »Faust«

Matthias Franz

Einführung

Die Auseinandersetzung um die rituelle, medizinisch nicht begründete Geni-
talbeschneidung kleiner, nicht einwilligungsfähiger Jungen fi ndet nun seit dem 
Urteil des Kölner Landgerichts vom Mai 2012 auch in Deutschland statt. Wei-
ten Kreisen der Bevölkerung in Deutschland wurde durch den in Köln verhan-
delten Fall bewusst, dass die Ritualbeschneidung nicht nur von Mädchen, son-
dern auch von Jungen eine Körperverletzung mit erheblichen Risiken darstellt.

Es geht in der Beschneidungsdiskussion um den Konfl ikt zwischen dem 
Recht Erwachsener auf Religionsfreiheit und dem Recht des Kindes auf körper-
liche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung. Die Heft igkeit der Debatte 
lässt auf tiefgreifende Ängste und Konfl ikte schließen.

Das liegt zum einem am Th ema. Die an die Beschneidung geknüpft e Kas-
trationsangst ist die vielleicht stärkste Angst, die Männer überhaupt empfi nden. 
Mit ihr verbundene Denkverbote und Verdrängungsrefl exe erschweren sogar 
Erwachsenen die Wahrnehmung von Fakten und tragen zu einer angstverzerrten 
Verhaltenssteuerung und Entscheidungsfi ndung bei. Dies gilt aber besonders 
für die häufi g als Kastrationsandrohung erlebte Beschneidung schutzbedürft i-
ger Jungen im Alter von etwa fünf bis sieben Jahren. Erfolgt in diesem Alter ein 
genitales Trauma, können Vertrauensbrüche in der Beziehung zu den Eltern, tief 
sitzender Groll und starke, auf Sexualität und Triebkontrolle gerichtete Ängste 
auch das Verhalten des Erwachsenen noch beeinträchtigen.
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Matthias Franz8

Angst wird auch ausgelöst durch die Bedrohung der eigenen Identität oder 
die der sozialen Bezugsgruppe. Genau dies geschieht bei der säkularen Infra-
gestellung unrefl ektierter religiöser Ritualtraditionen, wenn formuliert wird, 
dass die Religionsfreiheit Erwachsener an der Körpergrenze von Kindern endet. 
Es ist verständlich, dass in Teilen der jüdischen und islamischen Kultur starke 
Ängste bestehen, auf die Beschneidung zu verzichten. Beschneidung ist aus 
orthodoxer Sicht der Praktizierenden eine im transzendentalen wie im gruppa-
len Sinn identitätsstift ende Referenz, kein Trauma, sondern Vervollkommnung. 
Die religiösen Verteidiger des Beschneidungsrituals müssen jedoch heute auch 
akzeptieren, dass sie keine exklusive Deutungshoheit über das von ihnen prak-
tizierte Beschneidungsritual und dessen traumatische Aspekte mehr haben – 
auch nicht in Deutschland.

Denn die säkularen Kritiker der rituellen Beschneidung haben ebenfalls 
Angst. Sie fürchten die Beschädigung menschenrechtlicher Grundlagen und 
des staatlichen Gewaltmonopols durch rational nicht zu begründende kleri-
kale und religiöse Machtansprüche. Sie sehen in einer aufgeklärten Welt kei-
nen Platz mehr für steinzeitliche Verletzungsrituale, wenn dadurch Kinder ver-
letzt werden, die sich nicht frei entscheiden oder wehren können. Auch wenn 
sich demokratische Verfassungsstaaten historisch aus religiösen Gottesstaaten 
entwickelt haben, existiert aus ihrer Sicht, um in Anlehnung an Habermas zu 
formulieren, in der Demokratie keine »Lücke«, durch die Religionen wie eine 
»vorpolitische Substanz« normativ verbindlich eindringen können.

Tragischerweise kommen all diese Großängste in der Beschneidungsdebatte 
zusammen, da gerade der verletzende Akt der Beschneidung als symbolische 
Kastrationsandrohung identitätsbildend für große Bevölkerungsgruppen ist.

Wir brauchen deshalb einen Dialog, in dem die Ängste und Verletzungen 
aller Beteiligten einfl ießen – allerdings auch die der kleinen Jungen. Am Th ema 
der Jungenbeschneidung verdichtet sich zum einen ein elementarer Wertekon-
fl ikt zwischen anscheinend nicht verhandelbarer ritueller Beschneidungspraxis 
verschiedener religiöser Gruppen und dem laut Grundgesetz sowie der UN-
Kinderschutzkonvention unteilbar gültigen Recht des Kindes auf körperliche 
Unversehrtheit. Die Auseinandersetzung folgt dabei entlang der tektonischen 
Spannungslinien epochaler Trends zugunsten einer in Europa zunehmenden 
Gewaltfreiheit und Sensibilität für Kinderrechte. Unterbrochen zwar von grau-
enhaft en Katastrophen und nach dreihundertjähriger zivilisatorischer Entwick-
lung der hart erkämpft en Rechte für Kinder, Frauen, Minderheiten, ja sogar von 
Tieren, ist heute in Europa und auch in Deutschland Gewalt zunehmend verpönt. 
Die identifi kations- und schutzbereite empathisch-teilnehmende Haltung des 
Erwachsenen dem Kind gegenüber stellt zwar eine noch junge zivilisatorische 
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Einführung 9

Errungenschaft  dar, ihre Sinnhaft igkeit für eine gewaltärmere gesellschaft liche 
Entwicklung wird jedoch in immer überzeugenderer Weise durch Forschungs-
ergebnisse gestützt.

An der Frage, wie eine Gesellschaft  mit ihren schwächsten Mitgliedern – den 
Kindern – verfährt, entscheidet sich auch die transgenerationale Kontinuität 
des zivilisatorischen Prozesses der Gewaltbindung. Das uralte patriarchalische 
Recht des Stärkeren, der, weil er stärker ist, dem Schwächeren, weil er schwä-
cher ist, seinen Willen aufzwingen und ihm Leid und Schmerzen zufügen darf, 
kann heute nicht mehr den Umgang mit schutzbedürft igen Kindern bestimmen.

Es geht also auch um eine zivilisatorische Haltungsfrage. Es geht darum, jedes 
Kind – auch Kinder aus jüdischen oder islamischen Gemeinden – im Rahmen 
der geltenden Rechtsordnung und der UN-Kinderschutzkonvention vor Ver-
letzungen zu schützen, die sie als schwächere Opfer über sich ergehen lassen 
müssen, weil sie sich nicht wehren können. Wie wir in Deutschland mit Kin-
dern umgehen, was wir ihnen zumuten und wie konsequent wir sie vor Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung schützen, hat viel mit dem Gewaltpotenzial 
in unserer Gesellschaft  und der Zivilisierung unseres Umganges miteinander 
zu tun. Hier ist sicher nicht nur die Beschneidung zu kritisieren, sondern auch 
Wohlstandsverwahrlosung, Misshandlung, Missbrauch, Desinteresse oder die 
Geringschätzung der Entwicklungsbedürfnisse von Kindern. Aber der Schutz 
kindlicher Genitalien vor dem verletzenden Zugriff  durch archaische Verlet-
zungsrituale gehört auch zu den Entwicklungsaufgaben einer sich zivilisieren-
den Gesellschaft . Dies wird von einem wachsenden Teil der jüdischen Bevöl-
kerung in Deutschland und in Israel übrigens auch so gesehen.

Ein demokratisch geregelter und wissenschaft lich fundierter Diskurs auch 
über kinder- und körperverletzende Rituale ist daher nötig. Er wird aber, wie 
erwähnt, beeinträchtigt durch Ängste um die eigene Identität und den Verlust 
gruppaler Zusammengehörigkeit, durch Ängste vor Kastration und existenziel-
len Bedrohungen. Vor allem aber fi ndet er im Horizont antisemitischer Ver-
strickungen und der nationalsozialistischen Verfolgung und Ermordung der 
Juden in Europa und dem hierdurch bis heute verursachten großen Leid statt. 
Aus diesen Gründen wird die aktuelle Beschneidungsdiskussion und ihre poli-
tische Instrumentalisierung zeitweise weniger von Fakten als von religiös-dog-
matischen Setzungen, heft igen Polarisierungen und Unterstellungen bestimmt.

Religionsgemeinschaft en sind heute aufgerufen, ihre Rituale einer religiös 
neutralen Öff entlichkeit zu erklären und nicht einfach hierfür Sonderrechte 
einzufordern. Religionsfreiheit kann heute kein Freibrief mehr zur Anwen-
dung von Gewalt gegenüber nicht einwilligungsfähigen Jungen sein. Dies ist 
für die Zufügung jeglicher Gewalt im Genitalbereich von Mädchen national 
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Matthias Franz10

und international schon lange Konsens. Hinsichtlich der Genitalbeschneidung 
von Jungen, verbunden mit hohen Risiken für bleibende körperliche, seelische 
und sexuelle Beeinträchtigungen, müssen die öff entliche Debatte und Wahr-
nehmung off ensichtlich noch weiterentwickelt werden.

Wir wissen heute, dass kleine Kinder, auch Neugeborene, Schmerzen sehr 
intensiv fühlen, und wir wissen, dass die Erfahrung von Schmerzen und Gewalt 
die Entwicklung von Kindern schädigt. Man tut Kindern nicht weh. Und: 
Erwachsene haben an den Genitalien von Kindern nichts zu suchen. Man soll 
deshalb Kindern – weder Mädchen noch Jungen – im Namen eines Gottes oder 
aufgrund fragwürdiger Hygienevorstellungen keine Körperteile abschneiden. 
Auch nicht Teile ihrer Genitalien. Das macht Angst, setzt fragwürdige Normen 
und bewirkt eine transgenerationale Einfühlungsstörung. Viele Menschen füh-
len sich deshalb verpfl ichtet, gerade auch im endlich demokratisch gewandelten 
Deutschland, die Kinderrechte unnachgiebig einzufordern.

Trotzdem herrscht – verglichen mit der eindeutigen Empörung und Verurtei-
lung in Bezug auf die rituelle Verletzung weiblicher Genitalien – eine bemer-
kenswerte Verleugnungshaltung und Empathieverweigerung gegenüber den 
kleinen Jungen, die durch die genitale Beschneidung ebenfalls großem Leid und 
bedeutenden Risiken ausgesetzt werden. Dieses Leid und die möglichen kör-
perlichen, sexuellen und seelischen Langzeitfolgen sind mittlerweile in empiri-
schen Studien und Fallberichten ausreichend belegt. Mit religiösen Traditionen 
oder dem Recht auf Religionsausübung lässt sich dies nicht widerspruchsfrei 
begründen, zumal die Entwicklung der Kinderrechte nicht nur exklusiv den 
Mädchen zugutekommen kann.

Natürlich müssen in der laufenden Diskussion auch die Bedürfnisse, 
Befürchtungen und Traditionen der beteiligten religiösen Gruppen Berück-
sichtigung fi nden. Hier muss auch wechselseitiges Verständnis gefördert wer-
den. Der schwerwiegende Vorwurf jedoch – unter assoziativem Verweis auf die 
Ermordung der Juden im Nationalsozialismus –, durch ein Verbot der rituel-
len Jungenbeschneidung würde jüdisches oder islamisches Leben in Deutsch-
land unmöglich werden, ist für Vertreter des Kinderschutzgedankens nicht 
hinnehmbar.

Wolff sohn (2012) bemerkte in der »Welt« dankenswerterweise hierzu: »Nicht 
von der Vorhaut hängt das Judentum ab. […] das jüdische Religionsgesetz ist ein-
deutig: Ein unbeschnittener Jude ist Jude, sofern er Sohn einer jüdischen Mutter 
ist. Zwar erweckten die meisten deutschjüdischen und israelischen Debatten-
beiträge den gegenteiligen Eindruck, doch Wortmeldungen ersetzen keine Wis-
senschaft . Dass einige politisch jüdische und rabbinische Repräsentanten den 
Bogen zum Holocaust schlugen oder mit Auswanderung drohten, war, bezogen 
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Einführung 11

auf die bewährte bundesdeutsche Demokratie, substanz- und taktlos. Dass, wie 
es heißt, ›ausgerechnet Deutsche‹ sich nicht an dieser Debatte beteiligen sollten, 
vermag ich als jüdischer Deutscher nicht einzusehen.«

Menschen mit einem starken Glaubensbedürfnis fällt eine psychologi-
sche oder historische Sicht auf die Beschneidung bekanntlich oft  schwer. Die 
Beschneidung ist aber keine Erfi ndung des Judentums oder des Islam. Die 
Beschneidung war seit Jahrtausenden bereits vorisraelitisch und vorislamisch ein 
gefährliches Verletzungsritual zur Sicherstellung patriarchalischer Machtansprü-
che und gruppaler Identität. Möglicherweise wurde die Beschneidung weltweit in 
prähistorischen Jäger- und Stammeskulturen genutzt, um eine Aggressions- und 
Triebkontrolle innerhalb der Bezugsgruppe zu gewährleisten. Sie regelte unter 
archaischen Lebensbedingungen den Umgang mit Sexualität und kanalisierte 
das männliche Aggressionspotenzial. Dies könnte unter den frühgeschichtlichen 
Bedingungen der Alltagspräsenz aggressiver Handlungszwänge eine adaptive 
und sinnvolle Sanktionsandrohung zur Eindämmung sozial unerwünschter 
Handlungsimpulse innerhalb der Bezugsgruppe gewesen sein. Bis heute bezieht 
das Beschneidungsritual seine transgenerationale Kontinuität aus der Identi-
fi kation des Opfers mit dem Aggressor. Es darf aber bezweifelt werden, ob es 
auch heute noch angemessen ist, kleinen Jungen zur Absicherung der gruppalen 
Identität von Erwachsenen Schmerzen und Ängste zuzufügen und sie erhebli-
chen Gesundheitsrisiken auszusetzen.

Aus ärztlicher Sicht kann man heute zudem eindeutig sagen, dass es keine 
medizinischen Gründe für die Entfernung einer gesunden Vorhaut eines 
gesunden, nicht einwilligungsfähigen kleinen Jungen gibt. Sämtliche ange-
führten Gründe lassen sich – wenn vom Betroff enen gewünscht – durch eine 
Beschneidung in einwilligungsfähigem Alter realisieren. Die Genitalbeschnei-
dung auch von Jungen ist deshalb aus der Sicht vieler Kritikerinnen und Kri-
tiker ein schmerzhaft er und gefährlicher Gewaltakt mit möglichen negativen 
gesundheitlichen Folgen für viele der Betroff enen.

Eine Lösung dieses Konfl ikts benötigt auch Zeit und Geduld. Sie kann nicht 
auf der Grundlage von Angst und Zwang oder durch widersprüchliche Gesetze 
erfolgen. Die Hinterfragung der rituellen Verletzung elementarer Kinderrechte 
von Jungen sowie deren symbolisierende Transformation wie zum Beispiel 
im Brit Shalom kann in einer off enen säkularen Demokratie mit staatlichem 
Gewaltmonopol und angesichts der wissenschaft lichen Befunde eigentlich nur 
eine Frage der Zeit, der Faktenwahrnehmung und des ruhigen Nachdenkens 
sein. Die subversive Frage »Was tue ich da meinem Sohn eigentlich an?« wird 
auch in religiösen Gemeinden lauter werden. Das vom Deutschen Bundestag in 
seinen Konsequenzen unzureichend überdachte und überstürzt verabschiedete 
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Matthias Franz12

Gesetz zur Erlaubnis der nicht medizinisch begründeten Jungenbeschneidung 
wird die Diskussion jedenfalls nicht beenden.

Immerhin doch hundert der Abgeordneten des Bundestages – man zögert 
den Begriff  Parlamentarier zu verwenden – konnten sich dem enormen Außen-
druck entziehen, unter dem die Debatte und die Verabschiedung der nun her-
beigeführten gesetzlichen Regelung der Jungenbeschneidung standen. Die kon-
zertierte druckvolle Drohkulisse, die andauernde historische Verstrickung in 
die entsetzlichen Folgen des Nationalsozialismus und das mit großen (Kastra-
tions-)Ängsten besetzte Th ema hatte bei vielen Beteiligten fast aller politischen 
Parteien zu einer deutlich wahrnehmbaren Beeinträchtigung der Faktenwahr-
nehmung, Argumentationsfähigkeit und Autonomie geführt. Dies bewirkte, 
dass die Mehrzahl der bemerkenswert schlecht informierten Abgeordneten am 
12. 12. 2012 bei der überstürzten Verabschiedung des momentan gültigen Gesetzes 
über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen 
Kindes mit Tunnelblick an der eigentlich unübersehbaren Tatsache vorbeige-
sehen hat: Hier und heute verletzt der Deutsche Bundestag elementare Kinder-
rechte von kleinen Jungen!

Die entstandene Debatte fand ein sicher nur vorläufi ges Ende mit Inkraft tre-
ten des neuen Beschneidungsgesetzes am 28. 12. 2012. Dieses Gesetz erlaubt die 
Beschneidung von Jungen in Deutschland auch ohne medizinische Indikation 
unter bestimmten – oder eigentlich eher zutreff end: unter relativ unbestimm-
ten – Bedingungen. Beispielsweise wurde die medizinische Fachkunde des 
Durchführenden relativiert, die Frage der Analgesie/Anästhesie bleibt weiterhin 
unklar1 und Jungen können auf Wunsch der Eltern auch aus anderen Gründen 
als religiösen sowie gegen ihren off ensichtlichen Willen beschnitten werden. Die 
unpräzisen Formulierungen des Gesetzes hinsichtlich der Beschneidungsmo-
tive könnten sogar zu abstrusen Konstellationen führen. Der Strafrechtler und 
Rechtsphilosoph Reinhard Merkel (2012) hat darauf aufmerksam gemacht, dass 
es Eltern, die beispielsweise die Selbstbefriedigung ihres Jungen unterbinden 
möchten, zwar verboten wäre, ihren Jungen deswegen zu schlagen. Das Gesetz 

1 Die für die zur Minderung des Beschneidungsschmerzes häufi g benutzte EMLA®-Salbe ist 
in ihrem Eff ekt unzureichend und besaß in Deutschland für diesen Zweck nie eine Zulas-
sung (Manfred Will, 2013; persönliche Mitteilung nach Recherche beim BfArM). Zum 
nach wie vor verleugnenden Umgang mit dem Beschneidungsschmerz auch unter Ein-
satz der EMLA-Salbe beispielsweise im Jüdischen Krankenhaus Berlin vgl. einen Bericht 
in der »Süddeutschen Zeitung« vom 19. 12. 2013 unter http://www.sueddeutsche.de/wis-
sen/rituelle-beschneidung-bei-neugeborenen-unzureichende-betaeubung-mangelhaft e-
informationen-1.1846315 (Zugriff  am 22. 12. 2013).
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Einführung 13

würde es ihnen jedoch gestatten den Jungen beschneiden zu lassen, um seine 
Selbstbefriedigung zu erschweren.

70 % der deutschen Bevölkerung lehnten das vom Bundestag beschlossene 
Gesetz ab. Möglicherweise werden erst hohe Schadensersatzforderungen Betrof-
fener zu einem Umdenken auch bei den verantwortlichen Entscheidungsträgern 
führen. Auch die Autorinnen und Autoren dieses Buchs sind mit der jetzigen 
Situation unzufrieden und äußern ihre Bedenken und ihre Kritik an der Praxis 
der rituellen Jungenbeschneidung.

Einleitend gibt Joseph Tutsch einen Überblick über die Beschneidung im Kreis 
der Geburts- und Pubertätsriten verschiedener Völker, Kulturen und Religionen. 
Er beschäft igt sich mit den körperverletzenden Ritualen, denen Neugeborene, 
Jungen und Jünglinge in lebenszyklischen Übergangsstadien ausgesetzt wur-
den. Hierbei sind in ursprünglichen Ethnien und zahlreichen Naturreligionen 
Verletzungen des männlichen Genitales in unterschiedlichen Varianten immer 
wieder auft retende Rituale, die aus heutiger Sicht und unter Absehung ihrer 
ursprünglich regulativen kulturellen Funktion als sadistisch bezeichnet werden 
müssten. Das Beschneidungsritual ist in den unterschiedlichsten Kulturkreisen, 
keineswegs nur auf den Islam oder das Judentum beschränkt, weit verbreitet 
nachweisbar. Der Autor beschreibt die symbolische Wandlung der Beschnei-
dung in der jüdischen Sekte der Urchristen, propagiert durch Paulus, der sich 
von der Gesetzesreligion und den bedrohlichen Aspekten eines bei Abwendung 
rachebereiten Gottes mittels eines Glaubens an einen gnädigen Gott absetzte. 
Schließlich ordnet Tutsch die Beschneidung neben anderen körperverletzen-
den Maßnahmen in den größeren Zusammenhang der Übergangsriten ein und 
nimmt Stellung zur aktuellen Diskussion um die Beschneidung.

Die ärztliche Kritik an der rituellen Jungenbeschneidung wird aus medizin-
geschichtlicher Sicht von Friedrich Moll und aus medizinethischer Perspektive 
von Volker von Loewenich referiert. Der Kinderarzt Christoph Kupferschmid und 
die Kinderchirurgen Matthias Schäfer und Maximilian Stehr stellen die erheb-
lichen medizinischen Risiken der Beschneidung, an den objektiven Befunden 
orientiert, unideologisch und religiös neutral dar. Sie beleuchten den auch von 
Macht- und Wirtschaft sinteressen beeinfl ussten Hintergrund der Beschnei-
dungsdiskussion.

Friedrich Moll stellt in seinem Beitrag neben kulturgeschichtlichen auch die 
medizinhistorischen Aspekte der Beschneidung dar. Er schildert die Medikali-
sierung und damit auch Aspekte der Kommerzialisierung des Beschneidungs-
rituals insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland.

Volker von Loewenich kritisiert die medizinisch nicht indizierte Beschneidung 
nicht einsichts- und nicht einwilligungsfähiger Kinder aus medizinethischer 
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Sicht. Er argumentiert angesichts der körperlichen, seelischen und sexuellen 
Gefahren für das Kind eindeutig gegen die Beschneidung. Der verstümmelnde 
und irreversible Eingriff  ist hoch schmerzhaft  und nicht frei von Komplikatio-
nen, immer wieder behauptete Vorteile sind nicht bewiesen. Es fehlen wich-
tige Funktionen und der Junge ist auch als Mann dauerhaft  körperlich und see-
lisch gekennzeichnet. Nähme man angesichts all dessen ethische Grundsätze 
ernst, führt der Autor aus, dann könne man eine medizinisch nicht indizierte 
Beschneidung nur ablehnen.

Christoph Kupferschmid kritisiert als Kinderarzt zunächst den refl exhaft en 
taktischen Gebrauch des Antisemitismusvorwurfs, mit dem Kritiker/-innen 
der medizinisch nicht indizierten Jungenbeschneidung stereotyp, undiff eren-
ziert und diff amierend immer wieder überzogen werden. Er stellt für den Leser 
aus ärztlicher Sicht die Funktion und Erkrankungen der männlichen Vorhaut 
ausführlich dar und gibt hilfreiche Erklärungen im Hinblick auf die natürliche 
Entwicklung der Vorhaut. Dabei kritisiert er die häufi ge Pathologisierung der 
natürlichen Verklebung der Vorhaut mit der Eichel des kleinen Jungen als vor-
geblich behandlungsbedürft ige Phimose. Weiter kritisiert er die aktuelle Stel-
lungnahme der »American Academy of Pediatrics« (AAP) zur Neugeborenen-
beschneidung als widersprüchlich, unwissenschaft lich und interessengeleitet. 
Er tut dies unter Verweis auf die hippokratische Pfl icht des Arztes, zuallererst 
keinen Schaden zu verursachen. Der Schaden der medizinisch nicht indizier-
ten Beschneidung für den betroff enen Jungen besteht auch in den bis heute oft  
ignorierten oder unzureichend betäubten extremen Schmerzen und einer Fülle 
medizinischer Komplikationen. In diesem Zusammenhang kritisiert der Autor 
besonders die unzureichende Schmerzbekämpfung durch die weit verbreitete, 
aber hierfür nicht zugelassene EMLA®-Salbe.

Vor dem Hintergrund der komplexen funktionellen Anatomie und der 
Schutzfunktion der Vorhaut erläutern die Kinderchirurgen Matthias Schäfer und 
Maximilian Stehr zunächst, in welchen Fällen aus medizinischer Sicht überhaupt 
eine Zirkumzision angezeigt ist. Sie beschreiben die Durchführung der Opera-
tion und gehen ausführlich auf die nicht seltenen und potenziell sehr schwer-
wiegenden Komplikationen und Langzeitrisiken der Beschneidung ein. Die 
Autoren setzen sich kritisch mit der empirischen Befundlage zu beschneidungs-
bedingten Todesfällen auseinander und betonen, dass es auch unter optimalen 
Operationsbedingungen zu Todesfällen kommen kann. Die reale Möglichkeit 
dieser schlimmsten denkbaren Komplikation erzwingt aus medizinethischer 
Sicht eine Ablehnung (medizinisch) nicht erforderlicher Beschneidungen. Auch 
das Scheinargument vom angeblichen präventiven Nutzen der Beschneidung 
hinsichtlich verschiedener Erkrankungen widerlegen die Autoren überzeu-
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gend. Des Weiteren setzt sich auch dieser Beitrag mit der nicht gelösten Frage 
der Schmerzbekämpfung bei der Beschneidung Neugeborener auseinander. 
Abschließend bekunden die Autoren ihren Respekt auch vor religiösen Tra-
ditionen und Überzeugungen, ohne jedoch zu verschweigen, dass bestehende 
religiöse Überzeugungen – und seien sie noch so alt – aus wissenschaft licher 
Sicht heute kritisch betrachtet werden dürfen und müssen.

Auch zwei Psychoanalytiker sind als exponierte Kritiker der rituellen Jun-
genbeschneidung in diesem Band vertreten. Dies ist angesichts der jüdischen 
Wurzeln der Psychoanalyse nicht selbstverständlich, obwohl die Psychoanalyse 
ganz besonders der empathischen Einnahme der Perspektive des verletzten 
Kindes verpfl ichtet ist. Im Gegensatz zu einigen psychoanalytischen Protago-
nisten, zu denen beispielsweise auch Wolfgang Schmidbauer gehört, verhar-
ren die psychoanalytischen und auch psychotherapeutischen Fachverbände 
in Deutschland in einem beklommenen wie bedauerlichen Schweigen und 
fi nden in dieser Angelegenheit noch nicht den Weg zum kindlichen Erleben. 
Betroff ene Beschneidungsopfer schildern deshalb ihre Ängste und die negati-
ven Folgen der Beschneidung im Beitrag von Matthias Franz, der zudem kul-
turhistorische und psychoanalytische Aspekte der Beschneidung auch in ihren 
möglichen Folgen für kollektive Verhaltenstendenzen beleuchtet. Der in die-
sem Buch erneut abgedruckte hellsichtig frühe Beitrag des Psychoanalytikers 
Adriaan de Klerk beschreibt ebenfalls, ausgehend von tragischen Fallgeschich-
ten, den verleugnenden Umgang mit dem Beschneidungstrauma auch inner-
halb der Psychoanalyse.

Jüdische Intellektuelle wie der Wissenschaft shistoriker Jérôme Segal und der 
Judaist Andreas Gotzmann äußern sich kritisch und mit zahlreichen geschicht-
lichen Verweisen auf innerjüdische Diskussionen zum klerikal behaupteten, 
angeblich unaufl öslichen Zusammenhang von Beschneidung und Judentum. So 
erinnert Jérôme Segal mit eingehenden Quellenbelegen daran, dass auch inner-
halb der jüdischen Gemeinschaft  die Beschneidung in der Vergangenheit sehr 
umstritten war und heute noch immer ist. Segal gibt einen historischen Abriss 
darüber, wie sich die verschiedenen Positionen entwickelt haben, und stellt sie in 
ihren historischen Kontext. Der Autor widmet sich dem intellektuell anspruchs-
vollen Unternehmen, wie man heute eine humanistische und laizistische Posi-
tion vertreten kann, welche die rituelle »Zwangsbeschneidung« ablehnt, ohne 
die jüdische Identität infrage zu stellen. Hierbei sind von besonderem Interesse 
die aufk lärerischen Positionen der Haskala und des Reformjudentums, welche 
bereits im 19. Jahrhundert Vernunft  und rationales Denken bei der Behandlung 
auch des Beschneidungsthemas einforderten. Die vom Autor hier angeführte 
Beleglage ist erstaunlich eindeutig und aktuell.
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Andreas Gotzmann greift  als Judaist aus dezidiert jüdischer Sicht den auch 
durch das mangelhaft e Beschneidungsgesetz (»Sündenfall«) nicht gelösten 
logischen Bruch zwischen der Rechtfertigung religiös motivierter Verletzung 
kindlicher Genitalien und den Kinderrechten auf. Gotzmann kritisiert dem-
entsprechend den direkten Nachvollzug religiöser Normsetzungen durch den 
Gesetzgeber. Darüber hinaus aber zeigt Gotzmann auch fachliche Fehler, undif-
ferenzierte Betrachtungen und Versäumnisse bei der Rezeption jüdischer Tradi-
tionen und Normvorstellungen auf, die von staatlicher Seite zentral für die Abfas-
sung des Beschneidungsgesetzes waren – aber nicht korrigiert wurden. Nach 
Ansicht des Autors wäre eine auch kulturell umfassender informierte Position 
des Gesetzgebers für eine handwerklich und inhaltlich weniger widersprüch-
liche Gesetzgebung wichtig gewesen. Die vom Gesetzgeber vorgenommene 
medikalisierende Rahmung der Beschneidung ist aus jüdisch-orthodoxer Sicht 
beispielsweise völlig irrelevant. Der Autor zeigt schließlich ausgesprochen kons-
truktive Lösungswege auf, die sich auch dem Gesetzgeber bei besserer Kenntnis 
der religiösen Anschauungen hätten eröff nen können.

Die Juristen Rolf Dietrich Herzberg, Holm Putzke und Jörg Scheinfeld sehen 
in ihren profunden Analysen durch die jetzige Regelung übereinstimmend ele-
mentare Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung, Reli-
gionsfreiheit des Kindes und den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Rolf Dietrich 
Herzberg greift  in seinem umfassenden Beitrag aus kulturgeschichtlich fun-
dierter juristischer Sicht den derzeit aufgrund des neuen Beschneidungserlaub-
nisgesetzes bestehenden rechtssystematischen Bruch auf und beleuchtet ihn 
kritisch. Er fokussiert zunächst auf den strategischen Charakter dieses Geset-
zes. Der Gesetzgeber hebt nach seiner Ansicht nur auf das Ziel, aber nicht auf 
das Trauma der Beschneidung ab. Die zugrunde liegenden Motive der Eltern 
belasse das Gesetz im Ungefähren. Er kritisiert die Verleugnung der Analogien 
zwischen der nicht medizinisch begründeten Genitalverletzung von Jungen 
und Mädchen und stellt die unkritische Bevorrechtigung religiös begründeter 
elterlicher Maßnahmen generell infrage. Er erinnert daran, dass die Freiheit der 
Religionsausübung durch zahlreiche staatsbürgerliche Rechtspfl ichten einge-
schränkt wird, und kritisiert in seinem engagierten Beitrag, dass das jahrzehn-
telange Wegsehen der Justiz angesichts der medizinisch nicht indizierten Jun-
genbeschneidung vor dem Kölner Urteil jetzt auch noch durch das Wegsehen 
des Gesetzgebers verschlimmert wurde.

Holm Putzke ist der Strafrechtler, dessen Vorarbeiten zur strafrechtlichen 
Bewertung der rituellen Vorhautbeschneidung das Kölner Urteil schon seit 2008 
entscheidend vorbereitet hatten. Er schildert die Entwicklung des zunehmen-
den Unrechtsbewussteins innerhalb der Justiz bezogen auf diese in Deutschland 
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jahrzehntelang praktizierte und geräuschlos hingenommene Körperverletzung 
von Jungen. Aus dieser Sicht refl ektiert das Kölner Urteil eine gesamtgesell-
schaft liche Tendenz, die Gewalt gegen Kinder in jeglicher Form nicht mehr 
stillschweigend hinnehmen möchte. Der Autor schildert diese Entwicklungs-
linien und analysiert das Kölner Urteil sowie seine unmittelbaren politischen, 
gesellschaft lichen und rechtlichen Auswirkungen. Dabei gibt er als Insider auch 
Einblicke in die medialen und persönlichen Diff amierungen, denen er selbst – 
wie viele andere Kritikerinnen und Kritiker der rituellen Beschneidung – aus-
gesetzt war und ist. Aus juristischer Sicht wirft  er mit exzellenter argumentati-
ver Klarheit, auch für Nichtjuristen nachvollziehbar, einen äußerst kritischen 
Blick auf das politische Rechtsprodukt, den neu geschaff enen § 1631d BGB. Er 
beurteilt diesen unter dem Einfl uss einer konzertierten religiösen Drohkulisse 
entstandenen Gesetzestext als perfekt misslungen und sieht in ihm einen ver-
fassungswidrigen Fremdkörper in unserer Rechtsordnung.

Jörg Scheinfeld setzt sich aus verfassungsrechtlicher Sicht damit auseinander, 
ob der nun zur normativen Regulierung der nicht medizinisch indizierten Kna-
benbeschneidung gültige § 1631d BGB Bestand haben kann. Der Beitrag bewer-
tet daher die gesetzliche Erlaubnis der Knabenbeschneidung am Maßstab des 
Grundgesetzes. Für die rechtsethische Sicht des Autors spielen die im öff entli-
chen Diskurs immer wieder aus taktischen Gründen erfolgenden Spekulatio-
nen über die Motive der jeweiligen Protagonisten keine Rolle. Zentral für sei-
nen Beitrag ist die verfassungsrechtliche Gleichstellung des Schutzes kindlicher 
Genitalien unabhängig vom Geschlecht des Kindes. Die Behauptung, die ritu-
elle Verletzung kindlicher weiblicher Genitalien sei in jedem Fall unvergleich-
bar mit der von männlichen Genitalien und werde daher zu Recht strafrecht-
lich verfolgt, wohingegen die Verletzung der Genitalien von Jungen straff rei zu 
bleiben habe, hält einer objektiven und diff erenzierenden Betrachtung nicht 
stand, wie der Autor ausführt. In seinem präzisen Beitrag zeigt der Autor eine 
Vielzahl rechtsethischer und rechtslogischer Brüche und Widersprüche in der 
Argumentation von Beschneidungsbefürwortern wie auch im derzeit gültigen 
§ 1631d BGB auf. Abschließend deckt er mögliche Rechtswege in Richtung einer 
Beurteilung dieses Paragrafen durch das Deutsche Bundesverfassungsgericht auf.

Irmingard Schewe-Gerigk setzt sich als Vorsitzende von Terre des Femmes 
e. V. für die Rechte von Mädchen und Frauen und in ihrem Beitrag gegen die 
rituelle Verletzung und Beschneidung der Genitalien weiblicher wie auch männ-
licher Kinder ein. Sie befürchtet im Zusammenhang mit der nun ausdrücklich 
erlaubten rituellen Jungenbeschneidung einen zivilisatorischen Rückfall auch 
im Bereich der Kinderrechte von Mädchen und beklagt die (Gefühls-)Blind-
heit der politischen Entscheidungsträger, die einen strukturell kinderfeindli-
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chen Gesetzesentwurf ohne vertieft e Diskussion und unverändert im Schnell-
verfahren passieren ließen.

Wie sie erhob auch Marlene Rupprecht (MdB) als eine der ganz wenigen Poli-
tikerinnen ihre Stimme im Bundestag als entschiedene Kinderschützerin und 
mutige Gegnerin der Jungenbeschneidung. Sie kritisiert in diesem Buch die 
Wahrnehmungsparalyse und den unter hohem Druck herbeigeführten forcier-
ten Konsens der Politik. Ihr Beitrag zeichnet den parlamentarischen Prozess 
der Entstehung des Beschneidungsgesetzes in seiner Widersprüchlichkeit und 
in seinen negativen Konsequenzen für den Kinderschutz aus Sicht einer Inside-
rin nach. Gerade auch ihr als Frau gebührt für ihren Einsatz für die körperliche 
Unversehrtheit kleiner Jungen besondere Hochachtung und Dank. Dieser Mut 
hätte sicher auch männlichen Politikern gut zu Gesicht gestanden.

Alle Autorinnen und Autoren engagieren sich in den Beiträgen dieses Buchs 
dafür, den Kinderschutzgedanken und auch die Bedürfnisse der betroff enen 
Jungen weitergehend zu berücksichtigen, als das bisher geschieht. Sie werben 
dafür, sich in dieser Angelegenheit eindeutig und ohne Wenn und Aber an die 
Seite des Kindes zu stellen, die Debatte auf wissenschaft licher und menschen-
rechtlicher Grundlage zu führen und Erkenntnisse der Entwicklungspsycho-
logie, der Hirn- und Präventionsforschung stärker im Sinne des Kinderschut-
zes zu berücksichtigen. Die religiös verbrämte genitale Diskriminierung von 
Jungen muss benannt und samt der momentanen Rechtspraxis infrage gestellt 
werden. Dazu hat mittlerweile mit seinem Urteil vom 30. 08. 2013 das Ober-
landesgericht Hamm beigetragen. Es untersagte einer aus Kenia stammenden 
Mutter die von ihr aus kulturellen Gründen beabsichtigte Beschneidung ihres 
sechsjährigen Sohnes.

Das kritische Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Entwicklung scheint 
in Europa zu wachsen. Am 01. 10. 2013 hat sich der Europarat auf Initiative von 
Marlene Rupprecht mit großer Mehrheit für den strikten Schutz der körperlichen 
Integrität aller Kinder einschließlich der medizinisch nicht indizierten Verlet-
zung ihrer Genitalien ausgesprochen und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert 
entsprechende Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in Richtung der Kinder-
rechte zu ergreifen. Dem ist am 10. 10. 2013 umgehend die »Nordic Association 
of Clinical Sexology« mit sämtlichen sechs Mitgliedsorganisationen2 gefolgt. In 
ihrer Stellungnahme wird die nichtmedizinische Genitalbeschneidung kleiner 
Jungen in wünschenswerter Eindeutigkeit verurteilt und abgelehnt.

2 Finnish Association for Sexology, Norwegian Society for Clinical Sexology, Danish Asso-
ciation for Clinical Sexology, Swedish Association for Sexology, Icelandic Sexology Asso-
ciation, Estonian Academic Society of Sexology.
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Wir benötigen nun auch in Deutschland für weitere gesellschaft liche Fort-
schritte in diesem schmerzlichen Problemfeld eine mitfühlende Haltung dem 
Kind gegenüber, eine Kultur der Empathie auch im politischen Diskurs – und 
auch kleinen Jungen gegenüber. Hierzu beizutragen ist der Zweck und das Ziel 
dieses Buchs.

Abschließend danke ich als Herausgeber allen Autorinnen und Autoren für 
die Bereitschaft , sich mit ihrer persönlichen Expertise an diesem Buch zu betei-
ligen. Diese Zusammenarbeit hat Früchte getragen, die die Anstrengungen und 
das gemeinsame Ertragen von missbilligenden und diff amierenden Vorwür-
fen wert waren. Auch der Witwe von Adriaan de Klerk, Frau de Klerk-Roscam 
Abbing, danke ich für die Erlaubnis, den Beitrag ihres verstorbenen Mannes 
hier wiederabdrucken zu dürfen. Dieter Becker als Übersetzer dieses Textes 
aus dem Niederländischen gebührt hier ebenfalls Dank für seine Vermittlung.

Für die Möglichkeit, dieses hochumstrittene Th ema und den ungelösten 
Konfl ikt um die Jungenbeschneidung in so breit angelegter Weise zur Darstel-
lung bringen zu können, danke ich als Herausgeber dem Verlag Vandenhoeck 
& Ruprecht. Besonders danke ich Herrn Presting für seine von Anfang an ent-
schlossene, sensible und ermutigende Förderung dieses Unternehmens. Für die 
große Unterstützung bei der Organisation und Begleitung während der Entste-
hung dieses Buchs danke ich Dirk Rampoldt.

Mein größter Dank und mein tiefes Mitgefühl gilt den betroff enen Beschnei-
dungsopfern, die mir als Arzt und Psychoanalytiker das Vertrauen schenkten, 
an ihrem Leid teilnehmen und auch darüber reden zu dürfen.
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